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Vorwort zur Reihe

			Mit	dem	so	genannten	»Bologna-Prozess«	galt	es	neu	auszutarieren,welches	Wissen	Studierende	der	Sozialen	Arbeit	benötigen,	um	trotzerheblich	verkürzter	Ausbildungszeiten	auch	weiterhin	»beru�licheHandlungsfähigkeit«	zu	erlangen.	Die	Ergebnisse	dieses	nicht	ganzschmerzfreien	Abstimmungs-	und	Anpassungsprozesses	lassen	sichheute	allerorten	in	volumigen	Handbüchern	nachlesen,	in	denen	dieneu	entwickelten	Module	detailliert	nach	Lernzielen,	Lehrinhalten,Lehrmethoden	und	Prüfungsformen	beschrieben	sind.	Eine	diskursiveSelbstvergewisserung	dieses	Ausmaßes	und	dieser	Präzision	hat	es	vorBologna	allenfalls	im	Ausnahmefall	gegeben.Für	Studierende	bedeutet	die	Beschränkung	der	akademischenGrundausbildung	auf	sechs	Semester,	eine	annähernd	gleich	großeStofffülle	in	deutlich	verringerter	Lernzeit	bewältigen	zu	müssen.	DieErwartungen	an	das	selbständige	Lernen	und	Vertiefen	des	Stoffs	inden	eigenen	vier	Wänden	sind	deshalb	deutlich	gestiegen.	Bologna	hatdas	eigene	Arbeitszimmer	als	Lernort	gewissermaßen	rekultiviert.Die	Idee	zu	der	Reihe,	in	der	das	vorliegende	Buch	erscheint,	ist	vordem	Hintergrund	dieser	bildungspolitisch	verändertenRahmenbedingungen	entstanden.	Die	nach	und	nach	erscheinendenBände	sollen	in	kompakter	Form	nicht	nur	unabdingbares	Grundwissenfür	das	Studium	der	Sozialen	Arbeit	bereitstellen,	sondern	sich	durchihre	Leserfreundlichkeit	auch	für	das	Selbststudium	Studierenderbesonders	eignen.	Die	Autor/innen	der	Reihe	verp�lichten	sich	diesemZiel	auf	unterschiedliche	Weise:	durch	die	lernzielorientierteBegründung	der	ausgewählten	Inhalte,	durch	die	Begrenzung	derStoffmenge	auf	ein	überschaubares	Volumen,	durch	dieVerständlichkeit	ihrer	Sprache,	durch	Anschaulichkeit	und	gezielte



Theorie-Praxis-Verknüpfungen,	nicht	zuletzt	aber	auch	durch	lese(r)-freundliche	Gestaltungselemente	wie	Schaubilder,	Unterlegungen	undandere	Elemente.	 Prof.	Dr.	Rudolf	Bieker,	Köln



	
Zu diesem Buch

			Das	vorliegende	Buch	verfolgt	das	Ziel,	einen	umfassenden	Überblicküber	die	Soziale	Arbeit	in	der	Justiz	zu	geben,	und	dabei	insbesonderedas	professionelle	Selbstverständnis	und	das	methodische	Handeln	vonSozialarbeiter*innen	in	diesem	Handlungsfeld	zu	thematisieren.Hierbei	werden	gleich	zwei	›Eckpfeiler‹	unseres	Buches	deutlich:Zum	einen	ist	es	die	Fokussierung	auf	die	Soziale	Arbeit	in	der	Justiz,d.	h.	die	im	staatlichen	Auftrag	und	unter	staatlicher	Aufsicht	stehendeSoziale	Arbeit.	Diese	umfasst	insbesondere	die	Bewährungshilfe,	dieFührungsaufsicht,	die	Soziale	Arbeit	im	Justizvollzug	und	dieGerichtshilfe.	Der	Bereich	der	Freien	Straffälligenhilfe	ist	demnachnicht	(expliziter)	Gegenstand	der	vorliegenden	Ausführungen.	Zudembeschränken	wir	uns	bei	den	genannten	Bereichen	auf	die	Arbeit	miterwachsenen	straffälligen	Personen.Zum	anderen	wird	eine	Schwerpunktsetzung	auf	das	professionelleSelbstverständnis	und	das	methodische	Handeln	der	Sozialen	Arbeit	inder	Justiz	anvisiert.	Hierbei	sind	die	Besonderheiten	des	»DoppeltenMandates«,	des	»Zwangskontextes«,	aber	auch	die	besonderenHerausforderungen	im	professionellen	Umgang	mit	Klient*innen	indiesem	Arbeitsbereich	zu	betonen,	denen	eben	–	so	die	These	–	inmethodischer	Hinsicht	nicht	einfachhin	wie	in	anderenArbeitsbereichen	begegnet	werden	kann.Wir	versuchen	also	in	diesem	Buch	möglichst	spezi�ischemethodische	Instrumente	und	Modelle	anzusprechen,	die	für	dieSoziale	Arbeit	in	der	Justiz	als	»State	of	the	Art«	zu	bezeichnen	sind.Dabei	ist	uns	durchweg	bewusst,	dass	es	sich	hierbei	um	eine	Sicht	–und	zwar	die	der	Wissenschaft	–	handelt,	die	aber	unseres	Erachtensinsbesondere	dazu	beitragen	kann,	dieses	hochkomplexe



Handlungsfeld	methodisch	zu	systematisieren	sowie	eineRe�lexionsfolie	für	ein	professionelles	Selbstverständnis	vonSozialarbeiter*innen	in	diesem	Handlungsfeld	zu	bieten.	Gleichwohllassen	sich	auch	in	dieser	vorliegenden	wissenschaftlichen	Perspektivenur	ausgewählte	Themenkomplexe	der	Sozialen	Arbeit	in	der	Justizumfassend	darlegen,	während	andere	Diskussionsstränge	ehervernachlässigt	werden	müssen.	Doch	gerade	der	von	uns	skizzierteFokus	des	vorliegenden	Buches	erscheint	uns	bislang	in	der	fachlichenDebatte	stark	unterrepräsentiert,	insbesondere	wenn	es	umeigenständige	Beiträge	›aus‹	der	Sozialen	Arbeit	›für‹	die	Soziale	Arbeitgeht.	Hierzu	möchten	wir	einen	Beitrag	leisten,	womit	die	Hoffnungverbunden	ist,	Studierenden	einen	interessanten	Einstieg	in	die	SozialeArbeit	in	der	Justiz	zu	ermöglichen	sowie	Anregungen	für	einemethodische	Ausdifferenzierung	der	Sozialen	Arbeit	in	der	Justizsowohl	für	die	Wissenschaft	als	auch	für	die	Praxis	der	Sozialen	Arbeitzu	geben.In	Kapitel	1	stellen	wir	zunächst	überblicksartig	die	institutionellenund	strukturellen	Rahmenbedingungen	für	die	oben	genanntenBereiche	der	Sozialen	Arbeit	in	der	Justiz	dar.	Im	Anschluss	werden	inKapitel	2	mit	der	Lebensweltorientierung	und	der	ökosozialenSozialarbeit	zwei	theoretische	Perspektiven	aufgegriffen,	um	zuverdeutlichen,	welchen	›Blick‹	Soziale	Arbeit	auf	das	HandlungsfeldJustiz	einnehmen	kann.	Kapitel	3	thematisiert	den	»doppelten«	Auftragund	die	Zielsetzungen	der	Sozialen	Arbeit	im	Feld	der	Justiz,	wobeiauch	der	Charakter	des	Zwangskontextes	in	diesem	Handlungsfeldverdeutlicht	wird.	In	Kapitel	4	werden	unterschiedlicheErklärungsansätze	zur	Entstehung	von	Kriminalität	beleuchtet.	Hierfürwerden	sowohl	kriminalpsychologische	Erklärungsmodelleaufgegriffen,	die	sich	verstärkt	auf	die	handelnde	Person	fokussieren,als	auch	eher	soziologisch	geprägte	Ansätze,	die	Umweltbedingungenzur	Entstehung	von	Kriminalität	in	den	Mittelpunkt	stellen.Abschließend	zeigt	sich	gerade	die	Verschränkung	dieser	beidenPerspektiven	im	Rahmen	von	integrativen	Ansätzen	als	besondersanschlussfähig	für	ein	ganzheitliches	Erklärungsmodell	vonKriminalität	im	Sinne	der	Sozialen	Arbeit.	In	den	darauffolgendenKapiteln	rücken	zunächst	methodische	Paradigmen	in	den	Mittelpunkt,



die	das	professionelle	Selbstverständnis	und	die	professionelleGrundhaltung	von	Sozialarbeiter*innen	im	Feld	der	Justiz	adressieren	(	Kap.	5),	um	darauf	au�bauend	methodische	Schlüsselprozesse	derSozialen	Arbeit	in	der	Justiz	darzulegen	( 	Kap.	6).	In	Kapitel	7	wirdzudem	das	methodische	Handeln	mit	zwei	besondersherausfordernden	Teilzielgruppen	(Sexualstraftäter	und	straffälligeMenschen	mit	dissozialen	Persönlichkeitsstörungen)	thematisiert.	InKapitel	8	geben	wir	Einblicke	in	Forschungs-	undEntwicklungsprozesse	in	den	Sozialen	Diensten	der	Justiz,	wobei	wirfür	eine	fortlaufende	Konzept-	und	Methodenentwicklunginsbesondere	die	Kooperation	von	Wissenschaft	und	Praxis	alserfolgsversprechend	betrachten.	Das	Buch	schließt	in	Kapitel	9	miteinem	zusammenfassenden	Fazit	und	Ausblick,	indem	wirabschließend	zehn	Thesen	zur	zukünftigen	Ausrichtung	der	SozialenArbeit	in	der	Justiz	formulieren.Jedes	Kapitel	wird	mit	einer	kleinen,	real	erlebten,	»Anekdote«eingeleitet,	damit	auf	(selbst-)ironische	Weise	der	Einstieg	in	dieMaterie	vielleicht	leichter	gelingt.	Damit	soll	selbstverständlichniemand	›vorgeführt‹	werden.	Die	Autoren	hoffen	auf	ein	Schmunzelnder	Leser*innen	und	auf	Nachsicht,	wenn	man	darin	eine	zu	kritischeHaltung	zu	entdecken	vermeint.Wir	hoffen	mit	der	vorliegenden	Publikation	zu	einer	konstruktivenAuseinandersetzung	und	weiteren	Professionalisierung	der	SozialenArbeit	in	der	Justiz	beitragen	zu	können.Abschließend	danken	wir	ganz	herzlich	unseren	Familien,	derenGeduld	und	Unterstützung	es	uns	ermöglicht	haben,	uns	diesem	Buchzu	widmen.	 Eichstätt/München,	Februar	2021Wolfgang	Klug	und	Daniel	Niebauer
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1          Ins�tu�onelle und strukturelle

Rahmenbedingungen der Sozialen Arbeit in
der Jus�z

			
  

Das erwartet Sie …In	diesem	Kapitel	werden	überblicksartig	die	institutionellen	undstrukturellen	Rahmenbedingungen	jener	Sozialen	Dienste	der	Justizdargestellt,	auf	die	sich	die	nachfolgenden	Kapitel	und	dieentsprechenden	Ausführungen	zum	methodischen	Handeln	undprofessionellen	Selbstverständnis	der	Sozialen	Arbeit	beziehen.Dabei	liegt	der	Fokus	auf	den	ambulanten	Diensten	derBewährungshilfe,	Führungsaufsicht	und	Gerichtshilfe	sowie	imstationären	Setting	auf	dem	Strafvollzug.	Im	Mittelpunkt	stehenzudem	Maßnahmen	bzw.	Institutionen	für	erwachsene	–	und	damitnicht	für	jugendliche	bzw.	heranwachsende	–	Straftäter*innen.
1.1       Vorbemerkung

Anekdote zum Eins�eg



Bei	einer	Fortbildungstagung	mit	Gerichtshelfer*innen	erlebte	derVerfasser	dieser	Zeilen	eine	kleine	Überraschung.	Bestrebt,	dieFortbildung	kommunikativ	zu	gestalten,	stellte	er	allerlei	Fragen	zurDiskussion,	die	allesamt	unbeantwortet	blieben.	Die	Diskussion	warsehr	einseitig	und	beschränkte	sich	auf	wenige	Fragen.	BeimMittagessen,	in	das	sich	der	ziemlich	ratlose	Referent	wie	ein	Boxerim	Ring	beim	Schlagen	der	Ringglocke	gerettet	hat,	fragte	er	einenTeilnehmer	nach	dem	Grund	für	dieses	Verhalten.	In	unvermuteterOffenheit	entgegnete	der	Gerichtshelfer:	»So	richtig	verstehe	ichnicht,	was	wir	hier	sollen.	Alles,	was	ich	brauche,	steht	doch	imGesetzbuch.«Obwohl	der	Fokus	dieses	Buches	auf	dem	methodischen	Handeln	unddem	professionellen	Selbstverständnis	der	Sozialen	Arbeit	in	der	Justizliegt,	sind	diese	beiden	Aspekte	nur	unter	Berücksichtigung	derjeweiligen	juristischen,	institutionellen	und	strukturellenRahmenbedingungen	zu	betrachten.	Sie	sind	wichtig	als	strukturelleVoraussetzungen,	wenngleich	nicht	als	Handlungsanweisungen	undschon	gar	nicht	als	fachliche	Standards	für	Soziale	Arbeit.	Deshalbsollen	in	diesem	Abschnitt	–	zumindest	überblicksartig	–	diejenigenHandlungsfelder	vorgestellt	werden,	auf	die	sich	die	weiterenAusführungen	zum	methodischen	Handeln	und	professionellenSelbstverständnis	der	folgenden	Kapitel	beziehen	werden.Für	den	ambulanten	Bereich	der	Sozialen	Arbeit	in	der	Justizkonzentrieren	wir	uns	auf	die	Bewährungshilfe	und	Führungsaufsichtsowie	die	Gerichtshilfe,	für	den	stationären	Kontext	auf	die	Soziale
Arbeit im Strafvollzug.	Zudem	beziehen	sich	die	Ausführungen	–zumindest	größtenteils	–	auf	erwachsene Straftäter*innen,	da	fürjugendliche	bzw.	heranwachsende	Straftäter*innen	sowohl	dieinstitutionellen	und	rechtlichen	Rahmenbedingungen	als	auch	diedaraus	resultierenden	fachlichen	Anforderungen	für	die	Soziale	Arbeitdurchaus	stark	differieren	und	unserer	Ansicht	nach	ein	eigenesLehrbuch	erfordern	würden.Die	konkrete	Ausgestaltung	der	genannten	Handlungsfelder	obliegtaufgrund	des	föderalistischen Systems	der	Bundesrepublik	Deutschlandden	einzelnen	Bundesländern.	Daher	ergibt	sich	für	die	justizielleStraffälligenhilfe	ein	insgesamt	sehr	uneinheitliches	Bild,	zudem



erweist	sich	die	Datenlage	zur	Sozialen	Arbeit	in	der	Justiz	als›ausbaufähig‹.	Aus	diesen	Gründen	sind	die	folgenden	Ausführungenauch	nur	als	grober	Überblick	der	institutionellen	und	strukturellenRahmenbedingungen	zu	verstehen,	und	es	sei	schon	hier	auf	dievertiefende	Literatur	am	Ende	des	Kapitels	hingewiesen.
1.2       Bewährungshilfe und FührungsaufsichtMitte	der	1950er	Jahre	wurde	die	Unterstellung	einer	Person	untereine*n	Bewährungshelfer*in	im	Zusammenhang	einer	Straf-(Rest-)Aussetzung	zur	Bewährung	–	im	Folgenden	auch	als
Bewährungshilfe	betitelt	–	im	Strafrecht	gesetzlich	verankert.	Diebundesgesetzlichen	Vorschriften	der	Bewährungshilfe	sind	maßgeblichim	StGB	geregelt.	Diese	enthalten	jedoch	keine	Vorgaben	zurorganisatorischen,	personellen	und	fachlichen	Ausgestaltung,	dahierfür	aufgrund	der	föderalen	Struktur	die	Zuständigkeit	bei	deneinzelnen	Bundesländern	liegt.	Aus	diesem	Grund	zeichnet	sich	einesehr	uneinheitliche	Ausgestaltung	der	Bewährungshilfe	über	dieBundesländer	hinweg	ab	(vgl.	Klug	&	Schaitl	2012).Als	zentrale	Rechtsgrundlagen	lassen	sich	für	die	Bewährungshilfedie	§§	56,	57	StGB	benennen.	Demnach	kann	die	Strafaussetzung zur
Bewährung bei Vollstreckung einer (gesamten) Freiheitsstrafe	erfolgen(§	56	StGB),	wie	auch	als	Aussetzung eines Strafrestes, der nach
Verbüßung einer Freiheitsstrafe noch verbleibt	(§	57	StGB).	Darüberhinaus	ist	eine	Aussetzung	zur	Bewährung	bei	Maßregeln	zurBesserung	und	Sicherung	möglich	(§§	63,	64,	66,	68,	69,	70	StGB).Grundsätzlich	geht	einer	Strafaussetzung	zur	Bewährung	eine	günstige
Sozialprognose	voraus,	wie	folgender	Gesetzestext	zeigt:»wenn	zu	erwarten	ist,	dass	der	Verurteilte	sich	schon	die	Verurteilung	zur	Warnung	dienenlassen	und	künftig	auch	ohne	die	Einwirkung	des	Strafvollzugs	keine	Straftaten	mehrbegehen	wird.	Dabei	sind	namentlich	die	Persönlichkeit	des	Verurteilten,	sein	Vorleben,	dieUmstände	seiner	Tat,	sein	Verhalten	nach	der	Tat,	seine	Lebensverhältnisse	und	dieWirkungen	zu	berücksichtigen,	die	von	der	Aussetzung	für	ihn	zu	erwarten	sind«	(§	56	Abs.1	StGB).



»Mit	›erwarten‹	wird	zum	Ausdruck	gebracht,	dass	von	derPrognoseentscheidung	des	Gerichtes	keine	sichere	Gewähr	für	diekünftige	straffreie	Lebensführung	gefordert	wird.	Vielmehr	reicht	esaus,	dass	das	Gericht	zur	Überzeugung	gelangt,	dass	die	Begehungweiterer	Straftaten	nicht	wahrscheinlich	ist	[…]«	(Grosser	2018a,	201).Analog	ist	auch	die	Strafrestaussetzung	zur	Bewährung	an	einegünstige	Sozialprognose	gebunden,	wobei	nach	§	57	Abs.	1	Nr.	2	StGBdies	explizit	an	das	Ausmaß	der	Gefahr	gekoppelt	ist,	die	ein	Rückfallder	verurteilten	Person	für	die	Allgemeinheit	darstellen	würde	(ebd.,203).Das	Gericht	kann	der	verurteilten	Person	Au�lagen	(§	56b	StGB)erteilen,	die	der	Genugtuung	des	begangenen	Unrechts	dienen,	wie	z.	B.die	Wiedergutmachung	des	Schadens,	die	Zahlung	eines	Geldbetrags	aneine	soziale	Einrichtung	oder	die	Staatskasse	sowie	das	Erbringensonstiger	gemeinnütziger	Leistungen.	Des	Weiteren	kann	das	Gerichtder	verurteilten	Person	für	die	Dauer	der	Bewährungszeit	Weisungen	(§56c	StGB)	erteilen,	wenn	sie	dieser	Hilfe	bedarf,	um	keine	Straftatenmehr	zu	begehen,	wie	z.	B.	Anordnungen	bezüglich	Aufenthalt,Ausbildung,	Arbeit	oder	Freizeit	zu	befolgen,	sich	zu	bestimmten	Zeitenbei	Gericht	zu	melden,	bestimmte	Personen	oder	Gruppen	zu	meidensowie	gewisse	Gegenstände	nicht	zu	besitzen,	die	Anreiz	zu	weiterenStraftaten	bieten	können,	oder	submittelabstinent	zu	leben	(vgl.	auchGrosser	2018a,	202;	Kawamura-Reindl	&	Scheider	2015,	168f.).Wenn	sich	das	Gericht	von	einer	Unterstellung unter eine*n
Bewährungshelfer*in	eine	positive	Beein�lussung	und	Hilfe	zurkünftigen	Straffreiheit	erhofft,	kann	es	diese	anordnen	(Schäfer	&Sander	2000).	Der	gesetzliche	Auftrag	der	Bewährungshilfe	istfolgendermaßen	geregelt:
§ 56d StGB: Bewährungshilfe(1)		Das	Gericht	unterstellt	die	verurteilte	Person	für	die	Dauer	odereinen	Teil	der	Bewährungszeit	der	Aufsicht	und	Leitung	einerBewährungshelferin	oder	eines	Bewährungshelfers,	wenn	diesangezeigt	ist,	um	sie	von	Straftaten	abzuhalten.



(2)		Eine	Weisung	nach	Absatz	1	erteilt	das	Gericht	in	der	Regel,wenn	es	eine	Freiheitsstrafe	von	mehr	als	neun	Monaten	aussetztund	die	verurteilte	Person	noch	nicht	27	Jahre	alt	ist.(3)		Die	Bewährungshelferin	oder	der	Bewährungshelfer	steht	derverurteilten	Person	helfend	und	betreuend	zur	Seite.	Sie	oder	erüberwacht	im	Einvernehmen	mit	dem	Gericht	die	Erfüllung	derAu�lagen	und	Weisungen	sowie	der	Anerbieten	und	Zusagen	undberichtet	über	die	Lebensführung	der	verurteilten	Person	inZeitabständen,	die	das	Gericht	bestimmt.	Gröbliche	oderbeharrliche	Verstöße	gegen	Au�lagen,	Weisungen,	Anerbietenoder	Zusagen	teilt	die	Bewährungshelferin	oder	derBewährungshelfer	dem	Gericht	mit.(4)		Die	Bewährungshelferin	oder	der	Bewährungshelfer	wird	vomGericht	bestellt.	Es	kann	der	Bewährungshelferin	oder	demBewährungshelfer	für	die	Tätigkeit	nach	Absatz	3	Anweisungenerteilen.(5)		Die	Tätigkeit	der	Bewährungshelferin	oder	desBewährungshelfers	wird	haupt-	oder	ehrenamtlich	ausgeübt.
Nach	§	56d	Abs.	3	StGB	lässt	sich	bereits	das	Spannungsverhältnis	von
Hilfe und Kontrolle	(Doppeltes	Mandat,	 	Kap.	3.2)	als	konstitutivesMerkmal	der	Bewährungshilfe	festhalten,	da	laut	Gesetzestext	der*dieBewährungshelfer*in	der	verurteilten	Person	sowohl	helfend und
betreuend	zur	Seite	steht	als	auch	überwachend	und	über	dieLebensführung	der	verurteilten	Person	berichtend.	Die	fachlichen	undmethodischen	Konsequenzen,	die	sich	aus	diesem	grundlegendenAuftrag	der	Bewährungshilfe	ableiten	lassen,	werden	in	den	folgendenKapiteln	ausführlich	beleuchtet.Gemäß	§	56f	StGB	widerruft	das	Gericht	die	Strafaussetzung,	wenndie	verurteilte	Person	in	der	Bewährungszeit	eine	Straftat	begehtund/oder	gegen	Au�lagen	und	Weisungen	gröblich	oder	beharrlichverstößt.	Ein	Widerruf	der	Bewährung	kann	auch	geschehen,	wenn	sichdie	verurteilte	Person	der	Aufsicht	und	Leitung	der*desBewährungshelfer*in	beharrlich	entzieht	und	dadurch	Anlass	zu	derBesorgnis	gibt,	dass	sie	erneut	Straftaten	begehen	wird.



Nach	§	56g	StGB	wird	nach	Ablauf	der	Bewährungszeit	die	Strafeerlassen,	sofern	das	Gericht	die	Strafaussetzung	nicht	widerrufen	hat.Die	kriminalpolitische	Bedeutung	der	Bewährungshilfe	ist	in	denvergangenen	Jahrzehnten	kontinuierlich	gestiegen.	Im	Jahr	2011standen	in	Gesamtdeutschland	(aktuellere	Daten	sind	seit	2011	nur	fürvereinzelte	Bundesländer	verfügbar;	Stand:	Oktober	2020;	vgl.	DBH	o.J.)	150	713	Menschen	–	davon	131	735	männlich	und	18	978	weiblich	–nach	dem	allgemeinen	Strafrecht	unter	Bewährung,	also	ohneUnterstellungen	nach	dem	Jugendstrafrecht	(vgl.	StatistischesBundesamt	2013,	ohne	Hamburg	und	mit	Angaben	für	Berlin	aus2007).	Im	Jahr	2012	war	es	sieben	von	zehn	Personen,	die	zu	einerFreiheits-	oder	Jugendstrafe	verurteilt	wurden,	möglich,	ihre	Haftstrafedurch	eine	erfolgreiche	Bewährungszeit	zu	vermeiden	(vgl.	Kawamura-Reindl	&	Scheider	2015,	167).	Somit	leistet	die	Bewährungshilfe	einenwesentlichen	Beitrag	zur	Entlastung	des	Strafvollzugs.	Insbesonderefür	Verurteilte	von	Delikten	leichter	und	mittlerer	Kriminalität	leistetdie	Strafaussetzung	zur	Bewährung	eine	zentrale	Alternative	zumStrafvollzug	und	schafft	dadurch	bessere	Voraussetzungen	für	einesoziale	Eingliederung.	Zudem	beansprucht	die	ambulante	Alternativenur	etwa	10	%	der	Gesamtkosten	im	Verhältnis	zum	Strafvollzug	undist	somit	deutlich	kostengünstiger	(vgl.	Grosser	2018a,	214).Die	Führungsaufsicht	zählt	zu	den	nichtfreiheitsentziehendenMaßregeln	der	Besserung	und	Sicherung	(§	68	StGB).	Als	zentrale
Rechtsgrundlagen	lassen	sich	für	die	Führungsaufsicht	§§	68ff.	StGBbenennen.
§ 68 StGB: Voraussetzungen der Führungsaufsicht(1)		Hat	jemand	wegen	einer	Straftat,	bei	der	das	GesetzFührungsaufsicht	besonders	vorsieht,	zeitige	Freiheitsstrafe	vonmindestens	sechs	Monaten	verwirkt,	so	kann	das	Gericht	nebender	Strafe	Führungsaufsicht	anordnen,	wenn	die	Gefahr	besteht,daß	er	weitere	Straftaten	begehen	wird.(2)		Die	Vorschriften	über	die	Führungsaufsicht	kraft	Gesetzes	(§§67b,	67c,	67d	Abs.	2	bis	6	und	§	68f)	bleiben	unberührt.



Voraussetzung	für	eine	Führungsaufsicht	ist	die	Gefahr,	dass	der*dieStraftäter*in	weitere	Straftaten	begehen	wird	(§	68	Abs.	1	StGB).	ImGegensatz	zur	Bedingung	für	die	Aussetzung	einer	Strafe	zurBewährung	geht	der	Gesetzgeber	bei	Verhängung	der	Führungsaufsichtalso	von	einer	ungünstigen Sozialprognose	aus.	Eine	Führungsaufsichtwir	insbesondere	angeordnet•		bei	Vollverbüßung	einer	Haftstrafe	von	mindestens	zwei	Jahren	(§	68fStGB),•		bei	Entlassenen	aus	der	Sicherungsverwahrung	(§	67d	Abs.	3	StGB),•		bei	Beendigung	der	Maßregel	wegen	Ablauf	der	Höchstfrist	(§	67dAbs.	4	StGB).Gemäß	§	68a	Abs.	1	StGB	wird	der	verurteilten	Person	für	die	Dauerder	Führungsaufsicht	vom	Gericht	nicht	nur	ein*e	Bewährungshelfer*inbestellt,	sondern	sie	untersteht	auch	einer	Aufsichtsstelle.	Der*DieBewährungshelfer*in	und	die	Aufsichtsstelle	stehen	»im	Einvernehmenmiteinander	der	verurteilten	Person	helfend und betreuend	zur	Seite«	(§68a	Abs.	2	StGB;	Herv.	nicht	i.	O.).	Zudem	überwacht	die	Aufsichtsstelle»im	Einvernehmen	mit	dem	Gericht	und	mit	Unterstützung	derBewährungshelferin	oder	des	Bewährungshelfers	das	Verhalten	derverurteilten	Person	und	die	Erfüllung	der	Weisungen«	(§	68a	Abs.	3StGB).Die	Führungsaussicht	soll	also	entsprechenden	Straftäter*innen»vor	allem	nach	Verbüßung	der	Stra�haft	oder	dem	Ende	einer	Unterbringung	in	einempsychiatrischen	Krankenhaus	sowie	einer	Entziehungsanstalt	auch	eine	Unterstützung	fürden	Übergang	in	die	Freiheit	geben.	Damit	soll	sie	nicht	nur	einen	Beitrag	zurResozialisierung	leisten,	sondern	auch	mit	erweiterten	Kontroll-	undÜberwachungsmöglichkeiten	Straftaten	verhindern,	relevante	negative	Sozialentwicklungenrechtzeitig	feststellen	und	erforderliche	Maßnahmen	ergreifen«	(Kawamura-Reindl	&Scheider	2015,	176).Dabei	wird	–	wie	bereits	im	Kontext	der	Bewährungshilfe	–	dasSpannungsverhältnis	von	Hilfe	und	Kontrolle	deutlich.	Analog	zurBewährungshilfe	kann	das	Gericht	der	verurteilten	Person	Weisungenerteilen	(§	68b	StGB),	wobei	diese	bei	den	unter	Führungsaussichtstehenden	Proband*innen	aufgrund	der	negativen	Sozialprognose	zumTeil	einschneidender	ausfallen	bzw.	einen	erweiterten	Kontroll-	und



Überwachungscharakter	haben	(vgl.	Kawamura-Reindl	&	Scheider2015,	176).	Solche	Weisungen	können	für	eine	verurteilte	Person	u.	a.sein:•		den	Wohn-	oder	Aufenthaltsort	oder	einen	bestimmten	Bereich	nichtohne	Erlaubnis	der	Aufsichtsstelle	zu	verlassen	(§	68b	Abs.	1	Nr.	1StGB),•		sich	nicht	an	bestimmten	Orten	aufzuhalten,	die	ihr	Gelegenheit	oderAnreiz	zu	weiteren	Straftaten	bieten	können	(§	68b	Abs.	1	Nr.	2	StGB),•		zu	der	verletzten	Person	oder	bestimmten	Personen	oder	Personeneiner	bestimmten	Gruppe,	die	ihr	Gelegenheit	oder	Anreiz	zuweiteren	Straftaten	bieten	können,	keinen	Kontakt	aufzunehmen,	mitihnen	nicht	zu	verkehren,	sie	nicht	zu	beschäftigen,	auszubilden	oderzu	beherbergen	(§	68b	Abs.	1	Nr.	3	StGB),•		sich	zu	bestimmten	Zeiten	bei	der	Aufsichtsstelle,	einer	bestimmtenDienststelle	oder	der	Bewährungshelferin	oder	demBewährungshelfer	zu	melden	(§	68b	Abs.	1	Nr.	7	StGB).•		keine	alkoholischen	Getränke	oder	andere	berauschende	Mittel	zusich	zu	nehmen,	wenn	aufgrund	bestimmter	Tatsachen	Gründe	fürdie	Annahme	bestehen,	dass	der	Konsum	solcher	Mittel	zurBegehung	weiterer	Straftaten	beitragen	wird,	und	sich	Alkohol-	oderSuchtmittelkontrollen	zu	unterziehen,	die	nicht	mit	einemkörperlichen	Eingriff	verbunden	sind	(§	68b	Abs.	1	Nr.10	StGB).Darüber	hinaus	kann	das	Gericht	den*die	Proband*in	anweisen,	sich	zubestimmten	Zeiten	oder	in	bestimmten	Abständen	bei	einer*einemÄrztin*Arzt,	einem*einer	Psychotherapeut*in	oder	einer	forensischen
Ambulanz	vorzustellen	(§	68b	Abs.	1	Nr.	11	StGB).Einen	besonders	schwerwiegenden	Eingriff	in	die	Freiheitsrechtestellt	die	Weisung	der	elektronischen Aufenthaltsüberwachung	dar	(auchunter	den	Begriffen	»elektronische	Fußfessel«,	»elektronischüberwachter	Hausarrest«	diskutiert;	vgl.	Kawamura-Reindl	&Schneider	2015,	332),	bei	der	die	jeweiligen	Proband*innen	die	für	eineelektronische	Überwachung	ihres	Aufenthaltsortes	erforderlichentechnischen	Mittel	ständig	in	betriebsbereitem	Zustand	bei	sich	zuführen	und	deren	Funktionsfähigkeit	nicht	zu	beeinträchtigen	haben	(§68b	Abs.	1	Nr.	12	StGB).	Die	elektronische	Überwachung	im	Rahmen



der	Führungsaufsicht	ist	gemäß	§	68b	Abs.	1	Satz	3	StGB	jedoch	nurmöglich,	wenn»1.	die	Führungsaufsicht	auf	Grund	der	vollständigen	Vollstreckungeiner	Freiheitsstrafe	oder	Gesamtfreiheitsstrafe	von	mindestensdrei	Jahren	oder	auf	Grund	einer	erledigten	Maßregel	eingetretenist,2.		die	Freiheitsstrafe	oder	Gesamtfreiheitsstrafe	oder	dieUnterbringung	wegen	einer	oder	mehrerer	Straftaten	der	in	§	66Absatz	3	Satz	1	genannten	Art	verhängt	oder	angeordnet	wurde,3.		die	Gefahr	besteht,	dass	die	verurteilte	Person	weitere	Straftatender	in	§	66	Absatz	3	Satz	1	genannten	Art	begehen	wird,	und4.		die	Weisung	erforderlich	erscheint,	um	die	verurteilte	Person	durchdie	Möglichkeit	der	Datenverwendung	nach	§	463a	Absatz	4	Satz	2der	Strafprozessordnung,	insbesondere	durch	die	Überwachungder	Erfüllung	einer	nach	Satz	1	Nummer	1	oder	2	auferlegtenWeisung,	von	der	Begehung	weiterer	Straftaten	der	in	§	66	Absatz	3Satz	1	genannten	Art	abzuhalten.«Für	die	elektronische	Aufenthaltsüberwachung»kommen	vor	allem	verurteilte	Sexual-	und	Gewaltstraftäter	in	Betracht,	die	von	Ortenferngehalten	werden	sollen,	an	denen	sich	Kinder	oder	Tatopfer	au�halten.	Obwohl	es	sichum	eine	begrenzte	Zahl	angeordneter	elektronischer	Überwachungsmaßnahmen	handelt(seit	2014	etwas	über	70	ständig	Überwachte),	bedeutet	die	Anordnung	der	Weisung	eineneue	Qualität	der	Eingriffsintensität«	(Grosser	2018b,	220f.).Hinzuweisen	ist	noch	auf	ein	besonders	›scharfes	Schwert‹	derFührungsaufsicht.	Es	ist	verankert	im	§	145a	StGB,	wo	es	heißt:»Wer	während	der	Führungsaufsicht	gegen	eine	bestimmte	Weisung	der	in	§	68b	Absatz	1bezeichneten	Art	verstößt	und	dadurch	den	Zweck	der	Maßregel	gefährdet,	wird	mitFreiheitsstrafe	bis	zu	drei	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	bestraft.	Die	Tat	wird	nur	auf	Antragder	Aufsichtsstelle	verfolgt.«Als	Teil	der	Führungsaufsichtsstelle	haben	Sozialarbeiter*innen	dieP�licht	zur	Berichterstattung	und	auch	die	Möglichkeit,	beiWeisungsverstößen	(was	wohlgemerkt	keine	neue	Straftat	beinhaltenmuss)	eine	Haftstrafe	zu	beantragen.



Der	gesetzliche	Rahmen	für	Bewährungshilfe	und	Führungsaufsichtlässt	sich	demnach	so	zusammenfassen:Die	beiden	ambulanten	Sozialen	Dienste	der	Justiz	sind	im	Auftragdes	Gerichts	einer	verurteilten	Person	zugeordnet,	um	diesereinerseits	bei	einer	straffreien	Lebensführung	zu	helfen,	sieandererseits	aber	auch	zu	überwachen,	um	mögliche	Rückfallrisikenzu	erkennen.
1.3       GerichtshilfeMitte	der	1970er	Jahre	wurde	durch	das	Einführungsgesetz	zumStrafgesetzbuch	(EGStGB)	die	Gerichtshilfe	in	das	Strafrechtaufgenommen.	Als	zentrale	Rechtsgrundlagen	sind	für	die	Gerichtshilfedie	§§	160,	463d	StPO	zu	nennen.	Gemäß	§	160	Abs.	3	StPO	kann	sichdie	Staatsanwaltschaft	im	Strafverfahren	der	Gerichtshilfe	bedienen,um	die	Umstände	zu	ermitteln,	die	für	die	Bestimmung	derRechtsfolgen	der	Tat	von	Bedeutung	sind.	Hierbei	soll	die	Gerichtshilfedurch	die	»Exploration	der	Persönlichkeit	und	der	sozialen	Situationder	Beschuldigten	und	Verurteilten	Diagnosen	und	Prognosen«	(Thier2018,	193)	in	das	Strafverfahren	einbringen.
§ 160 StPO: Pflicht zur Sachverhaltsau�lärung(1)		Sobald	die	Staatsanwaltschaft	durch	eine	Anzeige	oder	aufanderem	Wege	von	dem	Verdacht	einer	Straftat	Kenntnis	erhält,hat	sie	zu	ihrer	Entschließung	darüber,	ob	die	öffentliche	Klagezu	erheben	ist,	den	Sachverhalt	zu	erforschen.(2)		Die	Staatsanwaltschaft	hat	nicht	nur	die	zur	Belastung,	sondernauch	die	zur	Entlastung	dienenden	Umstände	zu	ermitteln	undfür	die	Erhebung	der	Beweise	Sorge	zu	tragen,	deren	Verlust	zubesorgen	ist.(3)		Die	Ermittlungen	der	Staatsanwaltschaft	sollen	sich	auch	auf	dieUmstände	erstrecken,	die	für	die	Bestimmung	der	Rechtsfolgen



der	Tat	von	Bedeutung	sind.	Dazu	kann	sie	sich	der	Gerichtshilfebedienen.(4)		Eine	Maßnahme	ist	unzulässig,	soweit	besonderebundesgesetzliche	oder	entsprechende	landesgesetzlicheVerwendungsregelungen	entgegenstehen.
Zudem	kann	gemäß	§	463d	StPO	die	Gerichtshilfe	zur	Vorbereitung	vonEntscheidungen,	die	dem	Urteil	nachfolgen,	in	Anspruch	genommenwerden,	insbesondere	vor	einer	Entscheidung	über	den	Widerruf	derStrafaussetzung	oder	der	Aussetzung	des	Strafrestes.
§ 463d StPO: GerichtshilfeZur	Vorbereitung	der	nach	den	§§	453	bis	461	zu	treffendenEntscheidungen	kann	sich	das	Gericht	oder	dieVollstreckungsbehörde	der	Gerichtshilfe	bedienen;	dies	kommtinsbesondere	vor	einer	Entscheidung	über	den	Widerruf	derStrafaussetzung	oder	der	Aussetzung	des	Strafrestes	in	Betracht,sofern	nicht	ein	Bewährungshelfer	bestellt	ist.Im	Gegensatz	zur	Jugendgerichtshilfe	ist	die	Einschaltung	derGerichtshilfe	im	Rahmen	des	Erwachsenenstrafrechts	nicht	zwingendvorgeschrieben	(vgl.	Kawamura-Reindl	&	Schneider	2015,	162),sondern	als	Kann-Vorschrift	formuliert.	Die	Zuständigkeit	für	dieAusgestaltung	der	Gerichtshilfe	obliegt	–	wie	auch	bei	derBewährungshilfe	–	den	Bundesländern	und	wird	entsprechend	durchdie	Landesgesetzgebungen	konkretisiert.	Insgesamt	liegen	jedoch	nurwenige	aussagekräftige	Daten	zur	Tätigkeit	der	Gerichtshilfe	in	denjeweils	einzelnen	Bundesländern	vor	(vgl.	Thier	2018,	194).
Beispiel: Oberlandesgericht München – Aufgaben der Gerichtshilfe	
»Aufgabe der Gerichtshilfe ist es, Staatsanwaltschaften und Gerichten in
verschiedenen Stadien des Ermittlungs-, Straf- und
Strafvollstreckungsverfahrens durch Berichte zur Persönlichkeit und dem



Umfeld erwachsener Straffälliger wichtige Entscheidungshilfen zu geben. Die
Gerichtshilfe

stellt die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse
von Beschuldigten
und Verurteilten fest,
klärt die Gründe für Auflagen- und Weisungsverstöße,
wirkt mit Mitteln der Sozialarbeit an der Resozialisierung
straffällig gewordener Menschen mit und
überprüft Gnadengründe.	

Im Ermittlungsverfahren leistet die Gerichtshilfe damit einen Beitrag zurBestimmung	täterbezogener	Rechtsfolgen,
Entscheidung für eine Bewährungsunterstellung,
Ergänzung gerichtsmedizinischer und psychiatrischer
Begutachtungen und
Einleitung bzw. Vermittlung erster Hilfs- und
Behandlungsmaßnahmen.	

Im Vollstreckungsverfahren trägt die Gerichtshilfe dazu bei
Bewährungsauflagen an die Lebenswirklichkeit der
Verurteilten anzupassen,
den gerichtlichen Entscheidungen Nachdruck zu
verleihen und
vermeidbare Bewährungswiderrufe und damit
Haftverbüßung abzuwenden.

(…)
Gerichtshelfer*innen sind organisatorisch den Staatsanwaltschaften oder den
Landgerichten unterstellt.« (Quelle: Oberlandesgericht München o. J.).Neben	den	genannten,	gesetzlich	festgeschriebenen	Aufgaben	derGerichtshilfe	als	Ermittlungs-	und	Entscheidungshilfe	im	Strafverfahrenhat	sich	das	Tätigkeitfeld	der	Gerichtshilfe	in	den	vergangenen	Jahrenerheblich	erweitert.	So	kann	die	Gerichtshilfe	auch	als

Haftentscheidungs- bzw. Haftverkürzungshilfe	fungieren,	wennBeschuldigte	in	Untersuchungshaft	genommen	werden.	In	diesem	Fallhilft	die	Gerichtshilfe	bei	der	Einschätzung,	ob	Fluchtgefahr	bestehtoder	eine	Haftverschonung	oder	Verkürzung	der	Untersuchungshaftmöglich	ist.	Die	Vermittlung von gemeinnütziger Arbeit	zur	Vermeidung



von	Ersatzfreiheitsstrafen	kann	ebenfalls	in	einigen	Bundesländern	zuden	Aufgaben	der	Gerichtshilfe	zählen.	Darüber	hinaus	kann	auch	die
Opferberichterstattung	ein	Tätigkeitsgebiet	der	Gerichthilfe	sein,	womitdie	Würdigung	der	Opferseite	im	Rahmen	des	Strafverfahrensverbunden	ist.	Hierbei	bringt	die	Gerichtshilfe	Informationen	zumOpfer	einer	Straftat	in	das	Strafverfahren	ein,	wie	z.	B.	dieLebenssituation	des	Opfers	vor	der	Tat,	die	Beziehung	zur	Tatpersonoder	die	Auswirkungen	der	Straftat	auf	das	Opfer	in	physischer,psychischer	und/oder	materieller	Hinsicht.	Zudem	informiert	dieGerichtshilfe	das	Opfer	über	den	Ablauf	der	Gerichtsverhandlung	sowieüber	geeignete	Hilfs-	und	Unterstützungsangebote,	wie	z.	B.Opfereinrichtungen,	Rechtsberatungsmöglichkeiten	oder	den	Täter-
Opfer-Ausgleich	als	Schadenswiedergutmachung.	In	einigen	Regionenist	die	Gerichtshilfe	unmittelbar	mit	der	Umsetzung	des	Täter-Opfer-Ausgleichs	betraut,	womit	besondere	Kompetenzen	in	derKon�liktberatung	und	Mediation	notwendig	sind	(vgl.	Kawamura-Reindl&	Schneider	2015,	165f.;	Thier	2018,	193f.).
1.4       StrafvollzugNeben	den	oben	dargestellten	ambulanten	Sozialen	Diensten	der	Justizist	Soziale	Arbeit	auch	im	stationären	Kontext	mit	straffälligenMenschen	anzutreffen.	Der	Strafvollzug	–	also	der	Vollzug	einerFreiheitsstrafe	–	�indet	grundsätzlich	in	einer	Justizvollzugsanstalt	(JVA)statt.	Auch	hier	sind	für	die	in	Deutschland	insgesamt	179Justizvollzugsanstalten	(Stichtag:	30.11.2018;	vgl.	Statista	2019)	großeinstitutionelle	Unterschiede	festzustellen.	Unterbringungen	können	inunterschiedlichen	Formen	des	geschlossenen	oder	offenen	Vollzugs,	inunterschiedlichen	Wohn-	bzw.	Behandlungsgruppen	oder	insozialtherapeutischen	Abteilungen	statt�inden.	Zudem	sind	wesentlicheUnterschiede	bei	einer	Untersuchungshaft	sowie	der	Unterbringung	imMaßregelvollzug	zu	verzeichnen	(vgl.	Kawamura-Reindl	&	Schneider2015,	233;	eine	ausführliche	Darstellung	des	Strafvollzugs	�indet	sich	u.a.	bei	Laubenthal	2019).



Am	Stichtag	31.03.2020	befanden	sich	59	487	Gefangene	(Personen,die	sich	in	Untersuchungshaft	be�inden	oder	zu	einer	Jugend-	oderFreiheitsstrafe	verurteilt	wurden)	und	Verwahrte	(Personen,	die	unterSicherungsverwahrung	oder	sonstigen	Freiheitsentzug	gestelltwurden)	in	Justizvollzugsanstalten.	Davon	verbüßten	42	177	Personen(39	637	Männer	und	2	540	Frauen)	eine	Haftstrafe	imErwachsenenvollzug	und	12	251	Personen	(11	640	Männer	und	611Frauen)	waren	in	Untersuchungshaft	(vgl.	Statista	2020a;	2020b).Die	zentralen	Rechtsgrundlagen	ergeben	sich	aus	dem	1977	in	Kraftgetretenen	Strafvollzugsgesetz	(StVollzG),	insbesondere	den	§§	2,	3StVollzG.
§ 2 StVollzG: Aufgaben des VollzugesIm	Vollzug	der	Freiheitsstrafe	soll	der	Gefangene	fähig	werden,künftig	in	sozialer	Verantwortung	ein	Leben	ohne	Straftaten	zuführen	(Vollzugsziel).	Der	Vollzug	der	Freiheitsstrafe	dient	auch	demSchutz	der	Allgemeinheit	vor	weiteren	Straftaten.	
§ 3 StVollzG: Gestaltung des Vollzuges(1)		Das	Leben	im	Vollzug	soll	den	allgemeinen	Lebensverhältnissensoweit	als	möglich	angeglichen	werden.(2)		Schädlichen	Folgen	des	Freiheitsentzuges	ist	entgegenzuwirken.(3)		Der	Vollzug	ist	darauf	auszurichten,	daß	er	dem	Gefangenen	hilft,sich	in	das	Leben	in	Freiheit	einzugliedern.
Wenngleich	seit	der	Föderalismusreform	2006	dieGesetzgebungskompetenz	für	den	Strafvollzug	auf	die	Bundesländerübertragen	wurde	(siehe	die	einzelnen	Landesstrafvollzugsgesetze;guter	Überblick	in	Dünkel	&	Pruin	2015)	und	dadurch	zum	Teil	derSchutz	der	Allgemeinheit	vor	weiteren	Straftaten	an	die	erste	Stellegesetzt	wurde	(vgl.	z.	B.	Bayerisches	Strafvollzugsgesetz;	BayStVollzG),stellt	§	2	StVollzG	das	Ziel der	Resozialisierung	für	jede*n	Gefangene*nin	den	Mittelpunkt,	das	auch	durch	das	Bundesverfassungsgericht


